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RS OGH 1957/7/3 1Ob367/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1957

Norm

ArbGerG §1

ZPO §261 Abs1

ZPO §411

ZPO §477 Z6

Rechtssatz

Hat das Erstgericht die Unzuständigkeitseinrede rechtskräftig zurückgewiesen, dann kann das Berufungsgericht nicht

mehr von Amts wegen in Erledigung der Berufung das Verfahren für nichtig erklären und die Klage zurückweisen.
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